
Input & Konzept
Ziele Pflegeinitiative (Artikel 117b

Bundesverfassung)

Outcome & Umsetzungsziel
Wirkungen bei Bund / Kantonen, Gesundheitsinstitutionen / 

Leistungserbringenden, Bildungsinstitutionen, Pflegepersonal & 
Klientenschaft

Impact
Übergeordnete Wirkungen / Ziele

Bund: BAG und weitere Bundesstellen

Kantone

Gesundheitsinstitutionen / Leistungserbringende

Kontext: 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirkungsmodells Juli/August 2022 wurden die konkreten Schritte und Massnahmen zur Umsetzung der Pflegeinitiative durch die hierfür zuständigen Akteure noch ausgearbeitet. Hierdurch kann es noch zu Veränderungen bei denen unter Vollzug & Output vorgeschlagenen Massnahmen kommen. So 
können Massnahmen noch wegfallen oder die bestehenden durch weitere Massnahmen ergänzt werden.

Sozialpartner

Zugang zu / Qualität von Pflegeleistungen

Förderung einer ausreichenden und allen 
zugängliche Pflege von hoher Qualität

Stellenwert der Pflege in der 
Gesundheitsversorgung

Arbeitsbedingungen der Pflegepersonen

Anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen

Bildung und kompetenzgerechter Einsatz 
der Pflegepersonen

Gesundheitsinstitutionen / Leistungserbringende 

Pflegepersonen

Klientenschaft (Patient/-innen, Bewohnende, Angehörige)

Bund / Kantone

Pflege wird als wichtiger Bestandteil der 
Gesundheitsversorgung anerkannt

Pflegeberuf ist attraktiv

Eine genügende Anzahl an gut qualifizierten 
Pflegepersonen ist ausgebildet und deren 
kompetenzgerechter Einsatz ist gewährleistet. 

Reduktion der Auslandabhängigkeit im Bereich 
Pflegefachpersonal

Bedarf an Pflegepersonen ist in allen Bereichen 
nachhaltig gesichert (Anzahl, Ausbildung 
Nachwuchs, Verbleib im Beruf)

Qualitativ hochstehende Pflege ist in allen 
Bereichen gewährleistet und für «alle» 
zugänglich (auch bei zunehmender Komplexität)

Pflegeleistungen für die direkte Abrechnung sind definiert

Pflegeleistungen können via bestehende Tarifsysteme angemessen 
abgerechnet werden

Anzahl Pflegepersonen entspricht dem Bedarf

Vorgaben zu anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen sind definiert und 
werden kontrolliert

Zugang zu Pflegeleistungen ist gewährleistet

Qualitativ hochstehende Pflegeleistungen sind gewährleistet

Gute berufliche Entwicklung sowie kompetenzgerechter Einsatz des 
Pflegepersonals sind Standard

Gute Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf sind Standard

Anzahl Ausbildungsplätze & Berufsbildner/-innen ist gestiegen

Attraktivität des Pflegeberufes ist gestiegen 

Anteil an Pflegepersonen, die im Beruf verbleiben, ist gestiegen

Berufliche Karriere & Entwicklung ist für alle Pflegepersonen möglich

Arbeitszufriedenheit ist gestiegen 

Angemessenes Gehalt ist gewährleistet

Anteil an Pflegepersonen, die durch Krankheit / Verletzungen ausfallen, ist 
gesunken

Arbeitsumfang ist angemessen und gut zu bewältigen, die Personal-
ausstattung (Anzahl Pflegepersonen, Skill-Grade-Mix) entspricht dem Bedarf

Förderung und Anerkennung der Pflege als 
wichtigen Bestandteil der Gesundheits-
versorgung

Festlegung der Pflegeleistungen, die von 
Pflegfachpersonen direkt zulasten der 
Sozialversicherungen abgerechnet werden

Angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen

Ausbildung: Bedarfsgerechte Sicherstellung der 
Verfügbarkeit einer genügenden Anzahl 
diplomierter Pflegefachpersonen

Lebenslanges Lernen: Sicherstellung einer 
beruflichen Entwicklung für alle Pflegepersonen

Kompetenzgerechter Einsatz:
Einsatz der in der Pflege tätigen Personen 
entsprechend ihrer Ausbildung und 
Kompetenzen

Zu definieren im Rahmen der ersten Umsetzungsetappe:

Vorgaben zur direkten Abrechnung definierter Pflegeleistungen

Ausbildungsoffensive (Teilfinanzierung, Beiträge an die FH)

Zu definieren im Rahmen der zweiten Umsetzungsetappe:

Prüfung der angemessenen Abgeltung der Pflegeleistungen

Vorgaben zu Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung (in 
Zusammenarbeit mit Bildungsakteuren, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, Sozialpartnern, SBFI und GDK)

Vorgaben zu anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen (in 
Zusammenarbeit mit SECO, BJ)

Konkrete Lösungsvorschläge zur Personalausstattung (Anzahl 
Pflegepersonen, Skill-Grade-Mix) und Interprofessionalität

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Zu definieren im Rahmen der ersten Umsetzungsetappe:

Ausbildungsoffensive (Finanzierung der praktischen 
Pflegeausbildung, Ausbildungsbeiträge für angehende 
Pflegefachpersonen, Beiträge an die HF)

Zu definieren im Rahmen der zweiten Umsetzungsetappe:

Prüfung der angemessenen Abgeltung der Pflegeleistungen

Einflussnahme auf die Ausbildungsbedingungen der 
Pflegepersonen

Als Arbeitgeber: Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, 
Verhandlung mit den Sozialpartnern von Gesamtarbeitsverträgen, 
Erlass von Personalreglementen

Vollzug der Arbeitsgesetzgebung

Prüfung der Personalausstattung (Anzahl Pflegepersonen, Skill-
Grade-Mix) der Leistungserbringenden in Bezug auf 
Erforderlichkeiten und Qualifikationen

Behebung des Mangels an Pflegepersonen mit geeigneten 
Massnahmen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Zu definieren so bald wie möglich jeweils im Zuständigkeitsbereich

Zur Verfügungstellung von genügend Berufsbildner/-innen & 
Ausbildungsplätzen

Ermöglichung einer beruflichen Entwicklung für alle 
Pflegepersonen

Ermöglichung von beruflicher Autonomie & Mitentscheidungs-
möglichkeiten sowie eines kompetenz- & ausbildungsgerechten 
Einsatzes der Pflegepersonen 

Schaffung der Voraussetzungen zur Erreichung, respektive Erhalt 
angemessener Arbeitsbedingungen

Förderung des Managements hinsichtlich Leadership Skills und 
Gestaltung von angemessenen Arbeitsbedingungen zur Unter-
stützung der Pflegepersonen sowie deren Sicherheit und 
Gesundheit

Gewährleistung eines angemessenen Gehalts für alle 
Pflegepersonen in allen Bereichen

Ermöglichung einer familienfreundlichen, flexiblen, verlässlichen 
Personalpolitik & Einsatzplanung

Gewährleistung einer adäquaten Personalausstattung (Anzahl 
Pflegepersonen, Skill-Grade-Mix), die dem Bedarf entspricht

Förderung einer guten, wertschätzenden professionellen / 
interprofessionellen Zusammenarbeit

Sicherstellung einer hohen Qualität der Pflegeleistungen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Zu definieren so bald wie möglich jeweils im Zuständigkeitsbereich

Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen, Personalreglementen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Quelle: Darstellung ZHAW, Stand 02.10.2022. Dieses Wirkungsmodell wurde im Rahmen des Mandates Planungsgrundlage für die Erstellung eines «Monitorings Pflege» erarbeitet.
Legende: Die Farben veranschaulichen die Beobachtungsbereich und die hiermit verbundenen unterschiedlichen Wirkungsketten der Pflegeinitiative. Die wichtigsten Wirkungsketten sind mit Pfeilen dargestellt.
Abkürzungen: BAG = Bundesamt für Gesundheit; BJ = Bundesamt für Justiz; FH = Fachhochschule; GDK = Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren; HF = Höhere Fachschule; SBFI = Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation; SECO = Staatsekretariat für Wirtschaft.

Bildungsinstitutionen
Zu definieren so bald wie möglich jeweils im Zuständigkeitsbereich

Sicherstellung von genügend Plätzen in den Pflegeausbildungen 
(sekundär / tertiär)

Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems im Bereich 
Pflege (sekundär / tertiär; schweizweit)

Sicherstellung von genügend akademischen Lehrpersonen für HF 
und FH sowie Berufsbildner/-innen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Bildungsinstitutionen

Zugang zum Bildungssystem im Bereich Pflege ist gewährleistet

Anzahl Auszubildender & Absolvierender der Pflegeausbildungen ist 
gestiegen

Genügend akademische Lehrpersonen &  Berufsbildner/-innen sind 
verfügbar

Ebene nationale & kantonale Behörden Ebene Gesundheitsinstitutionen / Leistungserbringende, 
Bildungsinstitutionen & Sozialpartner

Vollzug & Output 
Zuständigkeiten & vorgeschlagene Massnahmen

Wirkungsmodell Pflegeinitiative

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wirkungsmodell Pflegeinitiative (Fokus Personal)



Input & Konzept
Ziele Pflegeinitiative (Artikel 117b

Bundesverfassung)

Outcome & Umsetzungsziel
Wirkungen bei Bund / Kantonen, Gesundheitsinstitutionen / 

Leistungserbringenden, Bildungsinstitutionen, Pflegepersonal & 
Klientenschaft

Impact
Übergeordnete Wirkungen / Ziele

Bund: BAG und weitere Bundesstellen

Kantone

Gesundheitsinstitutionen / Leistungserbringende

Kontext: 
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirkungsmodells Juli/August 2022 wurden die konkreten Schritte und Massnahmen zur Umsetzung der Pflegeinitiative durch die hierfür zuständigen Akteure noch ausgearbeitet. Hierdurch kann es noch zu Veränderungen bei denen unter Vollzug & Output vorgeschlagenen Massnahmen kommen. So 
können Massnahmen noch wegfallen oder die bestehenden durch weitere Massnahmen ergänzt werden.

Sozialpartner

Zugang zu / Qualität von Pflegeleistungen

Förderung einer ausreichenden und allen 
zugängliche Pflege von hoher Qualität

Stellenwert der Pflege in der 
Gesundheitsversorgung

Arbeitsbedingungen der Pflegepersonen

Anforderungsgerechte Arbeitsbedingungen

Bildung und kompetenzgerechter Einsatz 
der Pflegepersonen

Gesundheitsinstitutionen / Leistungserbringende 

Pflegepersonen

Klientenschaft (Patient/-innen, Bewohnende, Angehörige)

Bund / Kantone

Pflege wird als wichtiger Bestandteil der 
Gesundheitsversorgung anerkannt (Ind.: S2, S5, 
S6)

Pflegeberuf ist attraktiv (Ind.: A1-A4, A6-A14)

Eine genügende Anzahl an gut qualifizierten 
Pflegepersonen ist ausgebildet und deren 
kompetenzgerechter Einsatz ist gewährleistet. 
(Ind.: B1, B2)

Reduktion der Auslandabhängigkeit im Bereich 
Pflegefachpersonal (Ind.: B7)

Bedarf an Pflegepersonen ist in allen Bereichen 
nachhaltig gesichert (Anzahl, Ausbildung 
Nachwuchs, Verbleib im Beruf) (Ind.: B5, B6, B8, 
A9)

Qualitativ hochstehende Pflege ist in allen 
Bereichen gewährleistet und für «alle» 
zugänglich (auch bei zunehmender Komplexität) 
(Ind.: Q1-Q5)

Pflegeleistungen für die direkte Abrechnung sind definiert (Ind.: S3)

Pflegeleistungen können via bestehende Tarifsysteme angemessen 
abgerechnet werden (Ind.: S4)

Anzahl Pflegepersonen entspricht dem Bedarf (Ind.: S1, A1)

Vorgaben zu anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen sind definiert und 
werden kontrolliert

Zugang zu Pflegeleistungen ist gewährleistet

Qualitativ hochstehende Pflegeleistungen sind gewährleistet (Ind.: Q1-Q5)

Gute berufliche Entwicklung sowie kompetenzgerechter Einsatz des 
Pflegepersonals sind Standard

Gute Arbeitsbedingungen im Pflegeberuf sind Standard

Anzahl Ausbildungsplätze & Berufsbildner/-innen ist gestiegen (Ind.: A5, B3) 

Attraktivität des Pflegeberufes ist gestiegen  (Ind.: A6, A7, A13)

Anteil an Pflegepersonen, die im Beruf verbleiben, ist gestiegen (Ind.: A8)

Berufliche Karriere & Entwicklung ist für alle Pflegepersonen möglich (Ind.: 
B1)

Arbeitszufriedenheit ist gestiegen (Ind.: A12, A14)

Angemessenes Gehalt ist gewährleistet (Ind.: A2)

Anteil an Pflegepersonen, die durch Krankheit / Verletzungen ausfallen, ist 
gesunken (Ind.: A10, A11)

Arbeitsumfang ist angemessen und gut zu bewältigen, die Personal-
ausstattung (Anzahl Pflegepersonen, Skill-Grade-Mix) entspricht dem Bedarf
(Ind.: A1, A3, A4, A5)

Förderung und Anerkennung der Pflege als 
wichtigen Bestandteil der
Gesundheitsversorgung

Festlegung der Pflegeleistungen, die von 
Pflegfachpersonen direkt zulasten der 
Sozialversicherungen abgerechnet werden

Angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen

Ausbildung: Bedarfsgerechte Sicherstellung der 
Verfügbarkeit einer genügenden Anzahl 
diplomierter Pflegefachpersonen

Lebenslanges Lernen: Sicherstellung einer 
beruflichen Entwicklung für alle Pflegepersonen

Kompetenzgerechter Einsatz:
Einsatz der in der Pflege tätigen Personen 
entsprechend ihrer Ausbildung und 
Kompetenzen

Zu definieren im Rahmen der ersten Umsetzungsetappe:

Vorgaben zur direkten Abrechnung definierter Pflegeleistungen

Ausbildungsoffensive (Teilfinanzierung, Beiträge an die FH)

Zu definieren im Rahmen der zweiten Umsetzungsetappe:

Prüfung der angemessenen Abgeltung der Pflegeleistungen

Vorgaben zu Möglichkeiten der beruflichen Entwicklung (in 
Zusammenarbeit mit Bildungsakteuren, Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, Sozialpartnern, SBFI und GDK)

Vorgaben zu anforderungsgerechten Arbeitsbedingungen (in 
Zusammenarbeit mit SECO, BJ)

Konkrete Lösungsvorschläge zur Personalausstattung (Anzahl 
Pflegepersonen, Skill-Grade-Mix) und Interprofessionalität

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Zu definieren im Rahmen der ersten Umsetzungsetappe:

Ausbildungsoffensive (Finanzierung der praktischen 
Pflegeausbildung, Ausbildungsbeiträge für angehende 
Pflegefachpersonen, Beiträge an die HF)

Zu definieren im Rahmen der zweiten Umsetzungsetappe:

Prüfung der angemessenen Abgeltung der Pflegeleistungen

Einflussnahme auf die Ausbildungsbedingungen der 
Pflegepersonen

Als Arbeitgeber: Verbesserungen bei den Arbeitsbedingungen, 
Verhandlung mit den Sozialpartnern von Gesamtarbeitsverträgen, 
Erlass von Personalreglementen

Vollzug der Arbeitsgesetzgebung

Prüfung der Personalausstattung (Anzahl Pflegepersonen, Skill-
Grade-Mix) der Leistungserbringenden in Bezug auf 
Erforderlichkeiten und Qualifikationen

Behebung des Mangels an Pflegepersonen mit geeigneten 
Massnahmen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Zu definieren so bald wie möglich jeweils im Zuständigkeitsbereich

Zur Verfügungstellung von genügend Berufsbildner/-innen & 
Ausbildungsplätzen

Ermöglichung einer beruflichen Entwicklung für alle 
Pflegepersonen

Ermöglichung von beruflicher Autonomie & Mitentscheidungs-
möglichkeiten sowie eines kompetenz- & ausbildungsgerechten 
Einsatzes der Pflegepersonen

Schaffung der Voraussetzungen zur Erreichung, respektive Erhalt 
angemessener Arbeitsbedingungen

Förderung des Managements hinsichtlich Leadership Skills und 
Gestaltung von angemessenen Arbeitsbedingungen zur Unter-
stützung der Pflegepersonen sowie deren Sicherheit und 
Gesundheit

Gewährleistung eines angemessenen Gehalts für alle 
Pflegepersonen in allen Bereichen

Ermöglichung einer familienfreundlichen, flexiblen, verlässlichen 
Personalpolitik & Einsatzplanung

Gewährleistung einer adäquaten Personalausstattung (Anzahl 
Pflegepersonen, Skill-Grade-Mix), die dem Bedarf entspricht

Förderung einer guten, wertschätzenden professionellen / 
interprofessionellen Zusammenarbeit

Sicherstellung einer hohen Qualität der Pflegeleistungen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Zu definieren so bald wie möglich jeweils im Zuständigkeitsbereich

Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen, Personalreglementen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Quelle: Darstellung ZHAW, Stand 02.10.2022. Dieses Wirkungsmodell wurde im Rahmen des Mandates Planungsgrundlage für die Erstellung eines «Monitorings Pflege» erarbeitet.
Legende: Die Farben veranschaulichen die Beobachtungsbereich und die hiermit verbundenen unterschiedlichen Wirkungsketten der Pflegeinitiative. Die wichtigsten Wirkungsketten sind mit Pfeilen dargestellt.
Abkürzungen: BAG = Bundesamt für Gesundheit; BJ = Bundesamt für Justiz; FH = Fachhochschule; GDK = Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren; HF = Höhere Fachschule; SBFI = Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation; SECO = Staatsekretariat für Wirtschaft.

Bildungsinstitutionen

Zu definieren so bald wie möglich jeweils im Zuständigkeitsbereich

Sicherstellung von genügend Plätzen in den Pflegeausbildungen 
(sekundär / tertiär)

Förderung der Durchlässigkeit des Bildungssystems im Bereich 
Pflege (sekundär / tertiär; schweizweit)

Sicherstellung von genügend akademischen Lehrpersonen für HF 
und FH sowie Berufsbildner/-innen

Allfällige Massnahmen in weiteren Bereichen

Bildungsinstitutionen

Zugang zum Bildungssystem im Bereich Pflege ist gewährleistet (Ind.: B3)

Anzahl Auszubildender & Absolvierender der Pflegeausbildungen ist 
gestiegen (Ind.: B3, B4)

Genügend akademische Lehrpersonen &  Berufsbildner/-innen sind 
verfügbar (Ind.: B3, B4)

Ebene nationale & kantonale Behörden Ebene Gesundheitsinstitutionen / Leistungserbringende, 
Bildungsinstitutionen & Sozialpartner

Vollzug & Output 
Zuständigkeiten & vorgeschlagene Massnahmen

Wirkungsmodell Pflegeinitiative

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Wirkungsmodell Pflegeinitiative (Fokus Personal)
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